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oher Weg 1-3 

59494 Soest 
 
 
 
 
Landschaftsgehölzaktion / Obstgehölzaktion des Kreises Soest 

hier:  Anpflanzung von Landschaftsgehölzen und/oder Obstbäumen auf dem Grundstück in  

 der Gemarkung ________________________, Flur __________, Flurstück _____________ 
 
 

Einverständniserklärung 
 
 
1.  Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, daß auf meinem o.g. Grundstück Landschafts-

gehölze und/oder Obstbäume aus öffentlichen Mitteln angepflanzt werden. 
 

2.  Mir ist bekannt, daß ich das Pflanzmaterial selbst von einer Baumschule abholen und ord-
nungsgemäß transportieren  muß (keine PKW Kofferräume für Obsthochstämme). 

 
3.  Ich verpflichte mich, benötigte Bindematerialien, Baumpfähle und Wild/Viehverbißschutz auf 

meine Kosten zu beschaffen und zu verwenden. 
 

4.  Ich verpflichte mich, das Pflanzmaterial eine Woche nach Erhalt fachgerecht auf meine Ko-
sten auf dem von mir o. a. Standort zu Pflanzen. 

 
5.  Mir ist bekannt, daß diese Anpflanzungen gemäß § 47 Landschaftsgesetz NRW in der derzeit 

gültigen Fassung gesetzlich geschützt sind und nicht beschädigt oder beseitigt werden dür-
fen. Sie sind auf Dauer zu erhalten und zu pflegen. (Kein Formschnitt bei Heckenpflanzen) 

 
6.  Mir ist bekannt, daß folgende Maßnahmen von einer Förderung ausgeschlossen sind und es 

sich bei meiner Maßnahme nicht um eine solche handelt. 
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne der §§ 4-6 Landschaftsgesetz (LG) vom 

26.06.1980 (GV. NW. S. 734), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2007 (GV. NW. 1985, 
S. 261) 

 Maßnahmen, sofern sie innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile geplant sind, 
es sei denn, sie dienen Lehrzwecken oder sind als bedeutende Artenschutzmaßnahme 
anzusehen (Obstwiesen). 

 Maßnahmen sofern sie durch Dritte gefördert werden oder gefördert werden können. 
 
 

 
 
                       (Unterschrift) 


